
Checkliste Patientenverfügung* 
 
Die Checkliste ist für Ärzte gedacht, die zu einem Patienten gerufen werden, der eine 
Patientenverfügung bzw. Hinweiskarte mit sich führt. Bevor der Arzt die vorliegende 
Patientenverfügung eingehender prüft, muss er zunächst klären, ob die 
Patientenverfügung für seine weitere Vorgangsweise überhaupt eine Rolle spielt. 
 
Dazu muss er folgende drei Fragen klären: 
 
 
1. Ist der Patient einsichts- und 
urteils- sowie äußerungsfähig? 

JA Patientenverfügung (im Folgenden kurz PV) 
nicht weiter beachten: 
Es gilt die aktuelle Entscheidung 
des Patienten, wenn dieser einsichts- und 
urteils- sowie äußerungsfähig ist 

 
 

NEIN 

  

2. Liegt ein Notfall vor und würde der 
mit der Suche nach einer PV 
oder Wirksamkeitsprüfung einer PV 
verbundene Zeitaufwand 
das Leben oder die Gesundheit des 
Patienten ernstlich gefährden? 

JA PV nicht weiter beachten: 
Notfallversorgung steht im Vordergrund 

 
 

NEIN  

  

3. Stammt die PV unstrittig von dem 
betroffenen Patienten? 
 

NEIN PV ist nicht weiter zu beachten 

  
 

 
 
 

JA 

Nach Klärung dieser drei Punkte muss in Folge 
eingehend 
geprüft werden, welche Form der PV vorliegt. 
Bei einer verbindlichen 
PV müssen alle inhaltlichen Voraussetzungen 
erfüllt und auch alle Errichtungsvorschriften 
eingehalten 
worden sein. 
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Welche PV liegt vor? Folgende Punkte müssen vom Arzt genau geprüft werden: 
 
Hat der Patient die PV höchstpersönlich errichtet?   

JA  

War der Patient zum Zeitpunkt der Errichtung 
einsichts- und urteilsfähig? 

 

JA  

Ergeben sich aus der PV Anhaltspunkte, dass der 
Patient bei der Errichtung nicht in der Lage war, den 
Grund und die Bedeutung der von ihm abgelehnten 
Behandlung 
einzusehen, dann ist die PV nicht weiter zu beachten.

Liegt ein Unwirksamkeitsgrund vor? 
Gibt es Anhaltspunkte, dass der Patient die PV nicht 
frei oder nicht ernstlich erklärt hat oder dass er zu 
der Errichtung gezwungen bzw getäuscht 
wurde oder sonst einem Irrtum unterlegen ist? 
Ist der Inhalt der PV strafrechtlich verboten? (ZB der 
Patient wünscht sich aktive Sterbehilfe.) 
Hat sich der Stand der medizinischen Wissenschaft 
im Hinblick auf den Inhalt der PV seit ihrer Errichtung 
wesentlich geändert? 

  
 
 
 
 

NEIN  JA           Die PV ist unwirksam. 
Liegt ein Widerruf vor? 
Hat der Patient selbst widerrufen oder zu erkennen 
gegeben, dass die PV nicht mehr wirksam sein soll? 

  

NEIN   

Sind die Maßnahmen, die der Patient ablehnt, 
konkret beschrieben? 

 Einzelne dieser Voraussetzungen 
liegen nicht vor. 

JA   
Liegt eine ärztliche Bestätigung (Name und Anschrift 
des Arztes mit eigenhändiger Unterschrift) über die 
Vornahme der ärztlichen Aufklärung und Vorliegen 
der Einsichts- und Urteilsfähigkeit bei Errichtung der 
PV vor? 
Geht aus dieser Bestätigung auch hervor, dass und 
aus welchen Gründen der Patient die Folgen der PV 
zutreffend einschätzt? 

  
 
Eine beachtliche PV liegt vor. 
Je mehr dieser Voraussetzungen einer 
verbindlichen PV erfüllt sind, umso 
beachtlicher ist sie. 

JA   

Wurde die PV vor einem Notar, Rechtsanwalt oder 
rechtskundigen Patientenvertreter (Name, Anschrift 
und Unterschrift erforderlich) unter Angabe des 
Datums errichtet? Wurde der Patient über die Folgen 
der PV sowie die Möglichkeit des jederzeitigen 
Widerrufs belehrt? 

 

JA  

Ist die PV noch aktuell? 
Die PV darf nicht älter als 5 Jahre sein (siehe Datum 
der Errichtung). Kann der Patient die PV nicht 
erneuern, da er nicht einsichts- und urteilsfähig ist, 
bleibt die PV auch nach Ablauf von 5 Jahren aktuell. 
(Beachte: Die PV kann erneuert werden, zB durch 
nachträgliche Änderung) 

JA

Eine verbindliche PV liegt vor. 
 

 

 
 
 
 
● Aus der PV geht 
eindeutig 
hervor, dass der Patient 
die Folgen der PV 
zutreffend 
einschätzt 
● und die PV ist so 
bestimmt, dass sich aus ihr 
der informierte Wille des 
Patienten eindeutig ergibt. 
● Die PV ist noch „auf dem 
Stand der Wissenschaft“. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NEIN 
 
Ein Sachwalter 
muss bestellt 
werden, der die 
Entscheidung 
zum Wohl des 
Patienten trifft – 
hiefür ist die PV 
Orientierungshilfe.

  
 
Wenn die Situation eingetreten ist, die der Patient in 
der PV beschrieben hat, ist die PV rechtswirksam, 
der Arzt darf die abgelehnte Behandlung nicht 
durchführen! 

 JA        Der Arzt ist verpflichtet, dem Willen des           
...................Patienten zu entsprechen. 
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